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REPUBLIK ÖSTERREICH 

Bundesministerium für Umwelt, 
Jugend und Familie 

SEKTION V 

An den 
Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

Zl. 08 5550/36-V/4/92-Ge 

Betreff: EWR-Rechtsreform 

A-I020 Wien, Untere Donaustraße 11 

Telefon: (0222) 211 32-0 
Durchwahl: 5108 
Telefax Nr. (Sektion V): 

(0222) 211 32 I 5020 
DVR:0441473 

Sachbearbeiter: Getreider 

./ 

Das Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie übermit

telt in der Anlage 

den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Abfallwirtschaftsgesetz geändert wird 

(AWG-Novelle 1993) 

samt Erläuterungen mit dem Ersuchen um Stellungnahme bis 

längstens 

22. Dezember 1992 
:_.11 7MI,nlt" 11_1 IJ 11 '11ft Pli 1St 

Sollte bis zu diesem Zeitpunkt keine Stellungnahme eingelangt 

sein, so wird angenommen, daß gegen den Gesetzesentwurf kein 

Einwand besteht. 
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Kopien der Richtlinien 375 L 0442 des Rates vom 15. Juli 1975 

über Abfälle, geändert durch die Richtlinie 391 L 0156 des 
Rates vom 18. März 1991 liegen bei. 

Für die Bundesministerin: 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

~cM 

L ist 
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Bundesministerium für Umwelt, 
Jugend und Familie 
Zl. 08 5550/22-V/4/92-Ge 

ENTWURF 12. August 1992 

Bundesgesetz, mit dem das 
Abfallwirtschaftsgesetz geändert wird 

(Abfallwirtschaftsgesetz-Novelle 1993) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Abfallwirtschaftsgesetz 1990 , BGBl.Nr. 325/1990, in der 
Fassung BGBl.Nr. XXX/1992, wird geändert wie folgt: 

1. Dem § 1 Abs. 2 wird folgende Z 4 angefügt: 

';4. Abfälle sind möglichst in einer der am nächsten gelegenen 

Behandlungsanlagen unter Einsatz von Methoden und Technolo

gien zu behandeln, die am geeignetsten sind, um ein hohes Ni

veau des Gesundheits- und Umweltschutzes zu gewährleisten." 

2. Dem § 1 Abs. 3 wird folgende Z 8 angefügt: 

"8. das Landschaftsbild beeinträchtigt werden kann." 
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3. § 3 Abs. 3 Z 1 lautet: 

1. "Abwässer (Wasser, das infolge der Verwendung in 

Aufbereitungs-, Veredelungs-, Weiterverarbeitungs-, 

Produktions-, Verwertungs-, Konsumations- oder 
Dienstleistun~s- sowie in Kühl-, Lösch-, Reinigungs-, Desin
fektions- oder sonstigen nicht natürlichen Prozessen in sei

nen Eigenschaften derart verändert wird, daß es Gewässer in 

ihrer Beschaffenheit zu beeinträchtigen oder zu schädigen 

vermag). " 

4. Dem § 3 Abs. 3 wird folgende Z 8 angefügt: 

"8. Sprengstoffabfälle." 

5. § 15 Abs. 9 lautet: 

"(9) Der Landeshauptmann hat 

1. eine Liste der Abfall(Altöl)sammler und Abfall(Altöl)be
handler zu führen, die gemäß Abs. 1 zur Ausübung dieser 

Tätigkeit berechtigt sind. weiters sind in diese Liste 
auch jene Sammler und Behandler aufzunehmen, die keiner 

Erlaubnis gemäß Abs. 1 bedürfen und deren Berechtigung zu 

der betreffenden Tätigkeit dem Landeshauptmann bekanntge

worden ist. Die Liste, welche Namen, Standort (Betriebs

stätte) und den Umfang der Berechtigung anzugeben hat, ist 

in gegliederter Form zu führen und jährlich zu veröffent

lichen, 

2. die gemäß Abs. 1 berechtigten Abfall(Altöl)-sammler und 

Abfall(Altöl)-behandler sowie die zur Ausübung der Tätig
keit gemäß Abs. 1 erforderlichen Anlagen mindestens alle 

drei Jahre, gegebenenfalls unter Bedachtnahme auf beson
dere Umstände in kürzeren Zeitabständen, zu überprüfen." 
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6. Dem S 38 wird folgender § 38 a eingefügt: 

"38 a (1) Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie 

hat das EFTA-überwachungsorgan und den Ständigen Ausschuß der 

EFTA-Staaten über die gern. § 7, S 8, S 10 und § 11 getrof
fenen und in Aussicht genommenen Maßnahmen zu unterrichten, 
soferne nicht bereits eine Notifizierung erfolgt ist. 

(2) Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie hat den 

gern. § 5 erlassenen Bundes-Abfallwirtschaftsplan dem EFTA-Üb

erwachungsorgan und dem Ständigen Ausschuß der EFTA-Staaten 
zu übermitteln. 

(3) Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie hat 

alle drei Jahre und erstmals am 1. April 1995 dem EFTA-Über
wachungsorgan und dem Ständigen Ausschuß der EFTA-Staaten 

einen Bericht über Maßnahmen zur Durchführung der EG-Richt

linie über Abfälle aufgrund eines Fragebogens der EG-Kom

mission zu übermitteln." 

7. Dem Art. VIII ist folgender Abs. 6 anzufügen. 

" ( 6) § 1 Abs. 2 Z 4, § 1 Abs. 3 Z 8, § 3 Abs. 3 Z 8, § 15 

Abs. 9 Z 2 und § 38 a , in der Fassung des Abfallwirtschafts

gesetzes, BGBl. Nr. XXX/1993, treten mit 1. Jänner 1993 in 

Kraft." 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT, 
JUGEND UND FAMILIE 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Abfallwirtschaftsgesetz geändert wird 
(Abfallwirtschaftsgesetz-Novelle 1993) 

Vor b 1 a t t 

I. Problem 

Österreich hat am 2. Mai 1992 das Abkommen über den Euro

päischen wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) unterzeichnet, das 

mit 1. Jänner 1993 in Kraft treten soll. Teil des gemeinsamen 

Rechtsbesitzstandes, der ab diesem Zeitpunkt auch für die 

EFTA-Staaten gelten soll, ist laut Anhang XX, Abschnitt V, 

Punkt 27 des Abkommens die Richtlinie 375 L 0442 des Rates 

vom 15. Juli 1975, geändert durch die Richtlinie 391 L 0156 

des Rates vom 18. März 1991. Aus der vertraglichen Ver

pflichtung Österreichs folgt ein Anpassungsbedarf des Öster

reichischen Abfallwirtschaftsgesetzes bis zum 1. April 1993 

(Umsetzungsfrist gemäß Anhang IIb, Artikel 2 Abs. 1 der 

Richtlinie). 

Zu bemerken ist, daß wesentliche Inhalte der Richtlinie be

reits im AWG und in den Abfallgesetzen der Länder umgesetzt 

sind. 

11. Ziel 

Schaffung einer vertragskonformen Rechtslage. 
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111. Inhalt 

- Anpassung des Geltungsbereichs des Abfallwirtschaftsge
setzes an jenen der Richtlinie; 

- Verankerung-des Grundsatzes der Behandlung von Abfällen in 

einer der am nächsten gelegenen geeigneten Behandlungsan

lagen; 

- regelmäßige Überprüfung der Abfall(Altöl)Sammler- und -Be

handler gefährlicher Abfälle und deren Anlagen; 

- Mitteilungs- und Berichtspflichten des Bundesministers für 

Umwelt, Jugend und Familie betreffend die zur Durchführung 

der Richtlinie getroffenen Maßnahmen. 

IV. Alternative 

keine 

V. Kosten 

Es ist mit keinen zusätzlichen Kosten auf Bundesebene zu 

rechnen. 

IV. EG-Kompatibilität 

Die EG-Kompatibilität ist gegeben. Die einzelnen umzusetzen

den EG-Bestimmungen sind aus den Erläuterungen zu ersehen. 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT, 
JUGEND UND FAMILIE 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Abfallwirtschaftsgesetz geändert wird 
(Abfallwirtschaftsgesetz-Novelle 1993) 

E r 1 ä u t e run gen 

I. Allgemeiner Teil 

Gemäß dem Abkommen über den Europäischen wirtschafts raum 

(Anhang XX, Abschnitt V, Punkt 27 des Abkommens), das mit 
1. Jänner 1993 in Kraft treten soll, soll die Richtlinie 375 

L 0442 vom 15. Juli 1975 über Abfälle, geändert durch die 
Richtlinie 391 L 0156 vom 18. März 1991 , auch für Österreich 

gelten. Gemäß Anhang IIb, Artikel 2 Abs. 1 der Richtlinie ist 

diese bis zum 1. April 1993 ins Österreichische Recht umzu

setzen. Hiezu dient die gegenständliche Regelung. 

Zu bemerken ist, daß wesentliche Inhalte der Richtlinie be

reits im Abfallwirtschaftsgesetz und in den Abfallgesetzen 
der Länder umgesetzt sind. Der Geltungsbereich der EWR-Richt

linie bezieht sich auf gefährliche und nicht gefährliche 

Abfälle und berührt daher auch die Gesetzgebungskompetenz der 

Länder. Der Anpassungsbedarf ergibt sich im wesentlichen hin

sichtlich Bestimmungen, deren Erlassung auf Grund Art. 10 

Abs. 1 Z 12 B-VG in die Kompetenz des Bundes fällt. Die Be

stimmung des Art. 13 der EWR-Richtlinie ist bezüglich nicht 

gefährlicher Abfälle durch die Landesgesetzgeber umzusetzen 

(siehe Erläuterungen Besonderer Teil). 

Die in der angeführten Richtlinie enthaltenen Mitteilungs

und Berichtspflichten sind von den EFTA-Staaten gemäß Z 4 des 

Protokolls 1 des EWR-Abkommens dadurch zu erfüllen, daß Mit-
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teilungen an das EFTA-Überwachungsorgan und an den Ständigen 
Ausschuß der EFTA-Staaten zu übermitteln sind. 

Hinsichtlich der kostenmäßigen Auswirkungen ist auf Bundes

ebene mit keinem zusätzlichen Sach- bzw. Personalaufwand zu 

rechnen. 

11. Besonderer Teil 

Zu S 1 Abs. 2 Z 4: 

Der Grundsatz, daß Abfälle möglichst in einer der am nächsten 
gelegenen geeigneten Behandlungsanlagen zu behandeln sind, 

ist sowohl in der umzusetzenden Richtlinie (vgl. Art. 5 

Abs. 2) veranlaßt als auch in der sich in Vorbereitung be

findlichen EG-Verordnung zur Überwachung und Kontrolle der 
Verbringung von Abfällen in der, in die und aus der Gemein

schaft vorgesehen. 

Oer Begriff der "Nähe" ist als geographische Nähe zum Ent
stehungsort des Abfalls zu verstehen, wobei selbst nationale 

Grenzen nicht zu berücksichtigen sind. Dieser Grundsatz, dem 
auch in der Bestimmung des SO 35 Abs. 2 Z 1 letzter Halbsatz 

entsprochen wird, wird betreffend die grenzüberschreitende 

Verbringung nach Erlassung der obigen EG-Verordnung durch in 

Österreich unmittelbar anwendbare Bestimmungen konkretisiert 

werden. 
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Zu § 1 Abs. 3 Z 8: 

Gemäß Art. 4 der Richtlinie haben die Vertrags staaten Maßnah

men zu treffen, um sicherzustellen, daß Abfälle verwertet 
oder beseitigt werden, ohne unter anderem das Landschaftsbild 

zu beeinträchtigen. 

Da eine entsprechende Bestimmung im Abfallwirtschaftsgesetz 

bis jetzt fehlte, ist sie einzufügen. 

Zu § 3 Abs. 3 Z 1: 

Diese Bestimmung entspricht Art. 2 Abs. 1 Z IV der 
Richtlinie. Auf die Definition des Begriffes "Abwasser" in 
der Abwasseremissionsverordnung BGBl. Nr. 179/1991, wird 

verwiesen. 

Zu § 3 Abs. 3 Z 8: 

Diese Bestimmung entspricht Art. 2 Abs. 1 Z v) der genannten 

Richtlinie. Auf die ÖNORM S 2101 wird verwiesen. 

Zu § 15 Abs. 9: 

Gemäß Art. 13 der Richtlinie sind Anlagen und Unternehmen, 
die Abfälle sammeln, verwerten oder sonstig behandeln, von 

den zuständigen Behörden regelmäßig zu überprüfen. 

Bezüglich der Abfallsammler und -behandler nicht gefährlicher 

Abfälle sind entsprechende gesetzliche Regelungen durch die 

Länder zu treffen. 
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Zu S 38a:: 

Diese Bestimmung entspricht den in Art. 3 Abs. 2, in Art. 7 
Abs. 2 und in Art. 16 Abs. 1 der Richtlinie verankerten Mit

teilungs- bzw. Berichtspflichten. Gemäß Z 4 des Protokolls 1 
des EWR-Abkommens sind Mitteilungen der EFTA-Staaten nicht 
direkt an die EG-Kommission, sondern an das EFTA-Überwa
chungsorgan und an den Ständigen Ausschuß der EFTA-Staaten zu 
übermitteln. 

Zu Art. VIII Abs. 6: 

Diese Bestimmung legt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
EWR-Rechtsanpassungsgesetzes fest. 

Zur Absatzbezifferung ist festzustellen, daß durch die Ab
fallwirtschaftsgesetz-Novelle 1992, BGBl. Nr. XXX/1992, dem 
Art. VIII ein Abs. 5 angefügt wird, der die Inkrafttretensre
gelung der Bestimmungen der Novelle 1992 enthalten wird. 
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76 75/442 

RICHTLINIE DES RATES 

vom 15. Juli 1975 

über Abfälle 

(75/4421EWG) 

DER RAT DER EUROpAISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN -

~C!ltütU :luf den Vertr:lg zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf 
die Artikel 100 und 135, 

auf Vorschlag der Kommission, 

nach Stellungnahme des Europäischen Parbmenrs (1), 

n:lch Stellungnahme dcs Wirtschafts- und Sozial
ausschusses (,), 

in Erwägung n:lchstehcnder GriinJe: 

Unterschiede zwischen den Rechnvorschriften über 
die Abfallbeseitigung, die in den verschiedenen 
Mitgliedstaaten bereiu anwendbar oder in Vorbe
reitung sind, können zu ungleichen Wcttbewerhs
bedingungen führen und somit unmittdb:tre Aus
wirkunllen auf das Funktionieren des Gemeinsamen 
M:trkte~ h3ben. Desh.1lb ist für dieses Gebier eine 
Angleichung der Rechuvorschriften gemäß Arti
kcl 100 des Vettr3gs vorzunehmen. 

Es erscheint notwendig, diese Rechuangleichung 
durch ein Tätigwerden der Gemeinschaft zu ergän
uno um durch eine umf:lSsendere Regelung eines 
der Ziele der Gemeinschaft im Bereich des Umwelt
schutus und der Verbesserung <kor lebcnsqualiriit 
zu verwirklichen. Deshalb sincJ d:lfür eini~e beson
dere Bestimmungen vonusehen. Da die hierfür 
erforderlichen Befugnisse im Vertrag nicht vorge· 
sehen sind. ist auf Artikel 135 des Vertr:tgs zurück· 
zugreifen. 

Jede Regelung der Abf3l1bc:seirigung muß als wesent
liche Zielscrzung den Schurz der menschlichen 
Gesundheit sowie der Umwelt gegen nachteilige 
Auswirkungen der Sammlung, Beförderung, Behand
luntt. ugerung und Ablagerung von Abfällen haben. 

Die Aufbereitung von Abfällen sowie die Verwen
dung wiedergewonnener Matcnalien ist im Interesse 
der Erhaltung der natürlichen Rohstoffquellen zu 
fördern. 

(I) ABI. Nr. C 32 vom 11. 2. IJ7S. S. 36. 
(') ABI. Nr. C 16 ,"om 23. 1. IJ7S. S. 12. 

In dem Aktionsprogramm der Europäischen Ge
meinschaften für den Umweltschutz (I), wird die 
Notwendigkeit gemeinschaftlicher Aktionen ein
schlieSlich der Rechtsangleichung hervorgehoben. 

Ein wirksames und zusammenhängendes System 
der Ablallbeseitigung, welches den iMergemein
schaftlichen Warenverkehr nicht hemmt und die 
Wettbewerbsbedingungen nicht beeinträchtigt, muß 
auf alle beweglichen Sachen Anwendung finden, 
deren sich der Besitzer entledigt oder gemäß den 
geltenden einzelstaatlichen Vorschriften zu entledigen 
hat, ausgenommen radioaktive Abfälle, Abfälle 
aus dem Bergbau und landwirtschaftliche Abfälle, 
Tierkörpcr, Abwässer, gasförmige Ableitungen 
sowie Abfälle, die einer besonderen Gemeinschatfsre
gdung unterliegen. 

Zur Gewährleistung des Umweltschutzes muß ein 
Genehmigungsvcrfahren für diejenigen Unterneh
men vorgesehen werden. die Abfälle für andere 
.1ufbereiten, lagern oder ablagern, ferner eine 
überwachung der Firmen. die ihre Abfälle selbst 
hcseititten oder die fremde Abfälle sammeln sowIe 
schließlich ein Plan für die wesentlichen Daten. die 
in den verschiedenen Phasen der A~f3llbeseitigung 
zu berücksichtigen sind. 

Der Teil der Kosten, der nichr durch di\! Verwenullg 
der Abfälle gedeckt wird, muß entsprechend dem 
Verurs3cherprinl.ip getralten werden. 

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Artiul 1 

Im Sinne dieser Richtlinie sind 

a) Abfälle: Alle Stoffe oder Gqenstinde. deren sich 
der Besitzer entledigt oder gemäß den geltenden 
einzelsta3tlichen Vorschriften zu entledigen hat; 

(1) ABI. Nr. C 112 vom 20. 12. 1913, S. 3. 
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b) Beseitigung: 

- Das Einsamm~ln, Sortieren, l3efördern und 
Behandeln von Abfällen und deren Lagerung 
und Abl:1gerung auf dem Boden oder im 
Boden; 

- die erforderlichen Umw:1ndlungsvorgiinge zu 
ihrer Wiederverwendung, Rückgewinnung 
oder Verwertung. 

ArtiJul 2 

(1) Unbeschadet der Bestimmungen dieser Richt
linie können die Mitgleidstaaten besondere Vorschrif
ten für bestimmte Gruppen von Abfällen erlassen. 

(2) Diese Richtlinie gilt nicht für: 

a) radioaktive Abfälle; 

b) Abfälle, die beim Aufsuchen, Gewinnen, Auf
bereiten und Lagern von Bodenschätzen sowie 
beim Betrieb von Steinbrüchen entstehen; 

c) Tierkörper, Tierkörperteile, und folgende land
wirtschaftliche Abfälle: Fäkalien und sonstige 
innerhalb des landwirtschaftlichen Betriebs ver
wendete Stoffe; 

d) Abwässer mit Ausnahme flüssiger Abfälle; 

el gasförmige Ableitungen in die Atmosphäre; 

f) Abfälle, die einer besonderen Gemeinschaftsre
adung untediegen. 

Artilul 3 

(1) Die Mitgleidsta:tten treffen die geeigneten 
Maßnahmen, um die Einschränkung der Abf:tll
bildung, die Verwertung und Umwandlung von 
Abfällen, die Gewinnung von Rohstoffen und gege
benenfalls von Energie sowie alle anderen Verfahren 
zur Wiederverwendung von Abfällen zu fördern. 

(2) Sie unterrichten die Kommission rechtzeitig 
über die Entwürfe von Regelungen, die solche 
M:tßnahmen zum Gegenstand haben und insbe
sondere von jedem Entwurf einer Regelung für 

a) die Verwendung von Stoffen, deren Beseitigung 
technische Schwierigkeiten oder übermäßige 
Kosten verur~chen könnte; 

b) die Förderung 

- der mengenmäßigen Verringerung bestimmter 
Abfälle, 

- der Au~reitung von Abfällen im Hinblick 
auf ihre Verwertung und Wiederverwendung, 

- der Rückgewinnung von Rohstoffen und/oder 
der Gewinnung von Enerltie aus besrimmten 
Abfällen; 

c) die Verwendung bestimmter natürlicher Roh
stoffe, einschlie81ich Energiequellen, in den Be-

77 

reichen, in denen diese durch wiedergewonnene 
Stoffe ersetzt w~rd~n können. 

ArtiJ:el <4 

Die Mitgliedstaaten treffen die erford~rlichen Maß
nahmen, um sicherzustellen, daß die Abfälle be. 
seitigt werden, ohne die menschliche Gesundheit zu 
gefährden oder die Umwelt zu schädigen und 
insbesondere ohne 

- Wasser, Luft, Boden sowie Tier- und Pflanzen
welt zu gefährden; 

- Geräusch- oder Geruchsbelästigungen zu verur
lachen; 

- die Umgebung und das Landschaftsbild zu 
beeinrrächtigen. 

ArtiJ:e1 5 

Die Mitgliedstaaten setzen die zuständige(n) Be
hörde(n) ein, die damit beauftragt ist (sind), in einem 
bestimmten Gebiet die Maßnahmen zur Abfallbe
seitigung zu planen, zu organisieren. zu genehmigen 
und zu überw3chen oder bestimmen diese Be
hörde(n). 

ArtiJul 6 

Die in Artikel 5 genannte(n) zuständige(n) Behörde(n) 
erstellt (erstellen) so bald wie möglich einen Plan 
bzw. Pläne, der (die) insbesondere folgendes um
faßt (umfassen): 

- Art und Menge der zu beseitigenden Abfälle; 

- .IIgemeine technische Vorschriften; 

- geeignete Flichen für Deponien; 

- besondere Vorkehrungen für bestimmte Abfälle. 

In diesem Plan bzw. diesen Plänen können bei
spielsweise angegeben sein: 

- die zur Beseitigung der Abfälle berechtigten 
n3türlichen oder juristischen Personen; 

- die geschätzten Kosten dei Abfallbeseitigung; 

- geeignete Maßnahmen. zur Förderung der Ra-
tionalisierung der Sammlung, des Sortierens und 
der Behandlung von Abfällen. 

Artilul 7 

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Vor
kehrungen, damit jeder Besitzer von Abfällen 

- diese einem privaten oder öffentlichen Sammc:i
oder Abfallbeseitigungsunternehmen übergIbt, 

- oder selbst für die Beseitigung der Abfälle unter 
Einh.tltung der Bestimmungen des Anikels .. 
Sorge trägt. 

I 

I. 
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Artilul 8 

Im Hinblick :auf die Einh:lltung der n.ach Artikel 4 
getroffenen M.aßn.1hmen bedürfen .alle Anl.agen oder 
Unternehmen. in denen Abfälle für andere aufbe
reitet, gd:lgert oder :abgel:lgert werden, einer Geneh
migung durch die in Artikel 5 ,en"nnte zuständige 
Behörde, die insbesondere betrifft: 
- Art und Menge der zu behandelnden Abfälle; 

- "Ilgemeine technische Vorschriften; 

- Jie zu treHenden Vorsichtsm:llSrctteln; 

- einen auf Verl:lngen der zuständigen Behörde 
vorzulegenden Nachweis über Ursprung, Be
stimmung und Bch:lndlung der Abfälle sowie ihre 
Arten und Mengen. 

Artikel 9 

Die Anl:agen oder Unternehmen im Sinne des Ar
tikels 8 werden in regelmäßigen Zc:it:lbständen durch 
die in Artikel 5 genannte zuständige Behörde ins
besondere daraufhin überprüft, ob die Genehmi
gungsbedingungen eingehalten werden. 

Artikel 10 

Die Unternehmen, die ihre Abfälle selbst befördern, 
sammeln, lagern. ablagern oder aufbereiten sowie 
die Unternehmen, die fremde Abfälle ~mmeln oder 
befördern, unterliegen der überwachung durch die 
In Artikel 5 genannte zuständige Behörde. 

Artikel 11 

GemäfS dem Verurucherprinzip lind die Kosten 
für die Beseitigung der Abfälle - :abzügJich des 
Enrags aus einer etwaigen Abf:lllvcrwertung - zu 
tragen von 
- den Ahfa/lhcsirzern. die ihre Abfälle ~inem 

S"mmclunternehmen oder einem Unternehmen 
im Sinne des Artikels 8 übergeben. 

- und/oder den früheren Besirzern oder dem 
Hersteller des Erzeugnisses. von dem die Abfälle 
herrühren. 

Die Mitgliedstaaten erstellen alle drei J:ahre einen 
Bericht über die Abfa/lbeseirigung in ihrem Land 
und übermitteln ihn der Kommission. Zu diesem 
Zweck müssen die in den Artikeln 8 und 10 ge
nannten Anlagen oder Unternehmen der in Artikel 5 
genannten zuständigen Behörde die lnformationen 
über die Abfallbeseitigung mitteilen. Die Kom
mission leitet diesen Bericht den übrigen Mitglied· 
staaten zu. 

Die Kommission erstattet dem Rat und dem Euro
päischen Parlament alle drei Jahre Bericht über die 
Anwendung dieser Richtlinie. 

Artikel 13 

Die Mitgliedstaaten serzen die erforderlichen MalS
nahmen in Kraft, um dieser Richtlinie binnen 24 Mo
naten nach ihrer Bekanntgabe nachzukommen, und 
serzen die Kommission unverzüglich davon in 
Kenntnis. 

Artikel 14 

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den 
Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen Rechts
vorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie 
f:lllendcn Gebiet erlassen. 

ArtiJuI 15 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Brüssel am 15. Juli 1975. 

Im Namen des Rates 

Der Präsidnrt 

M. RUMOR 
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.-\mtsbl;J[( Ger EuroOJISchen Gemeinschalten 
26. ' 

II 

(Sicht lerortcntlldull/gsbedurttrge Rechtsaktel 

RICHTLINIE DES RATES 

vom IS. März 1991 

zur Änderung der Richtlinie i5/442/EWG über Abfälle 

(91/1 56/EWG) 

DER RAT DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN _ 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Eurooalschen 
Wirtschaftsgemeinschaft insbesondere aut :\rtIkei ! 30s. 

auf Vorschlag der Kommission I ). 

nach Stellun~nahme des Eurooalschen Parlaments I-i. 

nach Stellungnahme des W'irtschatts- und Soziaiaus
sch usses (3). 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Mit der Richtlinie 75/441/EWG I') .. ,:ureie eine GemeIn
schaftsregelung über Abfallbeseltl~un~ lest~eie,~!. Zur 
Berücksichtigung der Erfahrungen, die bel der Durch tüh
rung der Richtlinie in den Mitglieeistaaten gesammelt 
worden sind. sollte sie geändert '\Io:eraen. Bei eilesen :".neie
rungen ist von einem hohen LJmweirschurznlveau .1USZU

gehen. 

Der Rat hat sich in seiner Enrschliel;un~ vom -. \Iai 
1990 über die Abfallpolitik C) \erotlichter. dIe RichtiInie 
75/442/EWG zu andern. 

C) . .a.BI. Nr. C 295 vom 19, 11. I ""l!. S. 3. unQ 
:\BI. Nr. C 326 vom 30. 12. 'Y.~Q, S. o. 

(') ABI. Nr. C 158 vom 26. 6. '989, S. '::32. und 
Srellunllnahme vom 22. Februar i ~':II Inocn nicht Im :\mrs
blatt veroffentJichtl. 

(:) :\61. Nr. C 56 vom n. 3. I ~Slj. S . .., 
(') ABI. Nr. L 194 vom 2S. '. ''''''''. s ... 7 
() :\81. Nr. C 122 vom IX. , I ........ S. 2. 

Für eine effizientere Abfallbewtrtschafrung in cie 
Gemeinschaft sind eine gemeinsame Terminologie un, 
eine Definition der :\bfälle ertorderlich. 

Zur ErreIchung eines hohen Umweltschutzniveaus haber 
die Mit~liedstaaten nicht nur für eine veranrwortun~svojlt 
BeseItigung und Verwertung der :\bfälle zu ;orgen 
sondern auch Maßnahmen zu treifen. um das Entsteher 
von Abtällen zu begrenzen. und zwar insbesondere durct; 
jie Förderung sauberer Technologlen und wlederverwert
:,arer und wiederverweneibarer Erzeugnisse. wobei beste
hende oder potentielle :\bsatzmoglichkeiten für verwer
tete Abfälle zu berücksichtigen sind. 

:'l.uuerdem können unterschiedliche Rechtsvorschritten 
der einzelnen Mitgliedstaaten über AbfallbeseItigung uno 
-verwertung die Umweltqualität und das reIbungslose 
FunktionIeren des Binnenmarktes beetntr:ichtigen. 

Es ist wunschenswert. die Rückführung und Wiederver
-;;'endun~ von Abfällen ais Rohstorfe zu tördern. Hier SInO 
gegeben~nfalls besondere Vorschriften über wlederv~r
wendbare Abfälle zu eriassen. 

Es ist tür die Gemeinschaft in ihrer Gesamtheit wlchti.~. 
daß sie die Entsorgungsautarkie erreicht. und eS 1-;[ 

·;t;unschenswert. dal1 Jeder einzelne Mitgliedstaat diese 
:\utarkie anstrebt. 

DamIt die oben~enannten Ziele erreIcht werden. sollten 
die Mitgliedstaar~n Abfallbewlrtschatrungspläne erstellen. 

Das Verbringen von Abfallen ist zu vermindern: zu 
diesem Zweck können die Mit~liedstaaten im Rahmen 
ihrer Bewirtschaftungsplane ~ die erforderlichen 
\!Jßnahmen treffen. 
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Zur Gewahrlelstunl! eines honen Schutzniveaus sOWie 
einer wirksamen K;ntroile ist vorzuscnrelben. dau Unter
nehmen. die :\bfälle beseitigen und \·erwerten. Jer 
Cenenmlgung und der Kontrolle unteriiegen. 

Unternehmen. die ihre Abfälle selbst beseitll~en oder 
.\btälle verwerten. können unter bestimmten \'orausser
:ungen von der Genenmlgun~ptlicht betrelt werden. 
sotern sie den Erfordernissen des Umweltschutzes 
Rechnung tragen. Diese Unternenmen Sind der .\leide
ptlicht zu unterwerten. 

Damit die Uberwachung der Abfälle von Ihrem Entstehen 
bis zu Ihrer endgültigen Beseitigung Sichergestellt werden 
kann. sind auch andere in der Abfallwlrtscnatt tatlge 
Unternehmen wie Sammelunternehmen. Transporrunt~'r
nehmen und Makler einer Genehmigungs- od~r Melde
pflicht sowie einer angemessenen Kontrolle zu unter
werten. 

Es sollte ein Ausschuu eingesetzt werden. der die 
Kommission bei der Durchführung dieser Richtlinie und 
ihrer Anpassung an den wissenschaftlichen und technI
schen Fortschritt unterstützt -

HAT FOLGENDE RICHTIINIE ERLASSEN: 

.1 rtikei I 

Die Richtlinie 75/442/EWG wird wie tolgt geändert: 

I. Die Artikel I bis 12 erhalten folgende Fassung: 

_.-irtrkel 1 

Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet: 

a) • .-\bfall": alle Stoffe oder Gegenstände. die unter die 
in Anhang I aufgeführten Gruopen iallen und 
deren sich ihr Besitzer entledigt. entledigen wjli 
OGer entledigen muLi. 

Die Kommission erstellt nach dem Verfahren des 
. \rtikels 18 spätestens zum I. .\onl I ~q1 t:n 
Verzeichnis der unter die _\bfallgruooen In 
.\nhang I fallenden Abfälle. Dieses \'erzelchnIs 
wird regelmäßig überprutt und er!orderlichentalls 
nach demseibern Verfahren überarbeitet: 

b) .Erzeuger-: jede Person. durch deren Tätigkeit 
Abfälle angefallen sind < .. Ersterzeugerl. un%der 
jede Person. die Vorbehandlungen. ~!ischungen 
oder sonstige Behandlungen vorgenommen hat. die 
eine Veränderung der Natur oder der Zusammen
setzung dieser Abfälle bewirken: 

cl .Besitzer·: der Erzeuger der Abfälle oder die natür
liche oder Juristische Person. in deren BeSItz Sich 
die Abfälle befinden; 

d) .. BewirtSchaftung": das Einsammein. die Beförde
rung, die Verwertung und die Beseitil!Un.1!' der 
.\bfälle, einschließlich der Uberwacnung dieser 
Vorgänge sowie der Uberwachung der DepOnien 
nach deren Schließung; 

e) .Beseitigung·: alle in Anhang II .\ auigeluhrten 
\'erlahren : 

,) .Verwertung-. aiie tn .\nhang II B autgeiührten 
Vertahren : 

5) _Einsammeln-: Jas Einsammeln. Sortieren und/ 
oder Zusammenstellen der Abfälle im Hinblick aut 
ihre Beförderung. 

. irtrkl:i 2 

,1) Diese Richtlinie gIlt nicht tür 

JI gastörmige :\bleitungen in die :\tmosphare: 

D) folgende folgende Abfälle. soweit für diese bereits 
andere Rechtsvorschriften gelten: 

I) radioaktive Abfälle; 

ii) Abfälle. die beim Aufsuchen. Gewinnen. Autbe
reiten und Lallern von Bodenschätzen sowie 
beim Betneb v';n Steinbruchen entstehen; 

Iii) Tierkörper und folgende Abfälle aus der land
wirtschaft: Fäkalien und sonstige natürliche. 
ungefährliche Stoffe. die innerh~ib der Land
wirtSchaft verwendet werden: 

iv) Abwasser mit Ausnahme flüssiger Abfälle; 

v) ausgesonderte Sprengstoffe. 

(2) Zur Regelung der Bewirtschairung bestimmter 
.\bfallgruppen können in Einzelrichtlinien besondere 
oder ergänzende Vorschriften erlassen werden . 

. 1rtrkei 3 

!I) Die Mitgliedstaaten trerien Maßnahmen. um 
:olgencies zu iördern: 

;1) in erster Linie die Verhütunl! oder Verringerung der 
Erzeugung von Abfällen u~d ihrer Gefä~hrlichkelr. 
: nsbesondere durch 

die Entwicklung sauberer Technologien. die 
eIne sparsamere Nutzung der natürlichen 
Ressourcen ermöglichen: 

die technische EntwIcklung und das Inverkehr
bringen von Produkten. die so ausgelegt SInd . 
.:lau sie aufgrund ihre~ Herstellungseigen
schatten. Ihre; Verwenoung oder Bes~lti~ng 
nicht oder in möglichst geringem Ausmau zu 
einer Vermehrung oder einem erhöhten Risiko
potential der Abfälle und Umweltbelastuneen 
beitragen ; ~ 

- die Entwicklung geeigneter Techniken zur 
Beseitigung gefährlicher Stoife in Abfällen, die 
tür die Verwertung besummt SInd; 

b) In zweIter Linie 

il die Verwertung der Abfälle im Wege der Rück
:uhrung, der Wiederverwendung, des WiedereIn_ 
~atzes oder anderer \'erwertungsvorgange Im 
Hinblick auf die GewInnung von sekundären 
Rohstoffen oder 

ii) die Nutzung von Abfällen zur Gewinnung von 
Energie. 

(2) .\ußer in den Fällen. In denen die Richtlinie 
.'i3/1 >l9/EWG des Rates vom lH. März 1983 über ein 
':1iorm~t1onsvert~hren ~ul ,ic:m Gebiet der Normen 
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und techmschen Vorschriften () :\nwenoung rlOot'!. 
unternchten oie Mitgiiedstaaten die Kommission uber 
die von Ihnen zur Erreichung der Zidt' des :\bsatzes i 
in Aussicht genommenen Maßnanmen. Die Kommis
sion unterrichtet die anderen ~fitglieostaaten und den 
in Artikel 18 genannten .. \usschutl uber diese 
Maßnahmen. 

Cl .. \BI. Nr. L 109 vom 26. 4. l~.n S 8. 

Artikel -+ 

Die ~fitgliedstaaten treifen die erroroerlichen 
Maßnahmen. um sicherzustellen. daß die .. \bfälle 
verwertet oder beseitigt werden. ohne daß die mensch
liche Gesundheit geiahrdet Wird und ohne daß 
Verfahren oder Methoden verwendet werden. welche 
die Umwelt schädigen können. insbesondere ohne daß 

Wasser. Luft. Boden und die Tier- und Pflanzen
welt gefährdet werden: 

Geräusch- oder Geruchsbeläsugungen verursacht 
werden; 

die Umgebung und das Landschattsbdd beein
trächtigt werden. 

Die Mitgliedstaaten ergreiien ferner die erforderlichen 
Maßnahrr,en. um eine unkOntrollierte Abja~erun g oder 
Ableirung von :\bfällen unQ oeren unkontrotiierte 
Beseitigung zu verbieten. 

. 1. rtlktl 5 

(I) Die Mitgliedstaaten tretien - in Zusammenar
beit mit anderen Mitgliedstaaten. wenn Sich dies ais 
notwendig oder zweckmauig erweist - Mat~nahmen. 
um ein Integriertes und angemessenes Netz von Besei
tigungsanlagen zu errichten. die cen oerzelt modern
sten. keine ubermaßig hohen Kosten verursachenden 
Technolo~ien Rechnung tragen. Dieses Netz mud es 
der Gemeinschaft insgesamt errauben. die Entsor
gungsautarkie zu erreichen. und es jedem emzelnen 
Mitgliedstaat ermöglichen. diese :':"utarkle anzustreben. 
wobei die geographischen Gegeoenneiten oder der 
Bedarf an besonderen :\nlagen r-.;~ oestlmmte :\bfall
arten berucksichtigt werden. 

(2) Dieses Netz muß es daruoer ninaus "estanen. 
daß die Abfälle in einer der am nachsten g~iel?enen 
geeigneten Entsorgungsaniagen :lnter Einsatz von 
Methoden und Technologlen oeseltlgt werden. die am 
geelgnetsten sind. um ein hohes :'\"iveau des Gesund
heits- und U mweltschuües zu gt'wahrieisten. 

ArtIkel 6 

Die Mitgliedstaaten scharren c.:er benenn~n die 
zustandlge(n) Behördelnl. deren .':"uttrag es ist. die 
Bestimmungen dieser Richtlinie :.:urcnzutuhren. 

Artikel 7 

(1) Zur Verwirklichung der Zieie der :\rtlkel 3. 4 
und 5 erstellt (erstellen) die in .':"mke! 6 genannte/nI 
zustandige(n) Behörde(n) so baiei ~'Ie mo~hch emen 

uder menrere :\btallbewlrtschattungspiane. Diese PLir 
um rassen I nsbesonoere folgendes: 

:\rt. Menge und Ursprung der zu verwertende 
oder zu beselClgenden Abfalle; 

allgemeine technische Vorschriften; 

bc:sondere VorKehrungen tür bestimmte .-\brall, 

"eelgnete Flächen tur Deponien uno sonsrL 
Beseltlgungsaniagen. 

In diesen Plänen können beispielsweise angegebt" 
sem: 

die zur Abfallbewirtschaftung berechtigten natur 
lichen oder Junstlschen Personen: 

die geschätzten Kosten der Verwertung und d", 
Beseitigung; 

\faßnahmen zur Förderun~ der Rationaiislerur. 
des Einsammeins. Sortieren; und Behanoelns \0 

.-\btällen. 

(2) Die Mitgliedstaaten arbeiten bei der Ersteilun 
dieser Pläne eegebenentalls mit den anderen Mit~liec 
staaten und der KommiSSion zusammen. Sie ub;rmH 
teIn diese Pläne der Kommission. 

(3) Die Mitgliedstaaten können die erforderliche~ 
Maßnahmen erereiien. um das Verbrin~en vo: 
Abfällen. das ihr;n Abfallbewlrtschaftungspla~en OIen 
entspncht. zu unterbmeien. Sie teilen der Kommlsslor 
und den Mitgliedstaaten derartige Maßnahmen mit . 

.1.rtlt:.ei :i 

Die Mitgliedstaaten tretfen die erforderlichen Vorken 
rungen. damit jeder Besitzer von Abtällen 

diese einem prtvaten oder öffentiichen Sam me: 
unternehmen oder einem Unternehmen uber~lDl 
das die in Anhan~ II A. oder II B ~en3n~ter 
~aßnahmen durchführt. oder ~ 

"eibst die Verwertung oder Beseitigung t:nte 
Einhaltung der Bestimmungen dieser RicntilOl< 
Sicherstellt. 

.1.rtikei 9 

(I) F ur die Zwecke der :\rtikel 4. 5 und 7 bedurre, 
Jlle Anlagen oder Unternehmen. die die in :'l.nh3n~ ! 
:\ genannten Maßnahmen durchtuhren. einer C;"nen 
migung durch die 10 .A.rtlkel 6 genannte zustanolll, 
Behorde. ' 

Diese Genehmigung erstreckt sich insbesondere ','" 

Art und Menge der Abfälle. 

du: technischen Vorschrtften. 

dlt: Sicherheitsvorkehrungen. 

den Ort der Beseitigung. 

die Beseitigungsmethode. 

(2) Diese Genehmigungen 'können betraster. 
erneuert. mit Bedingungen und Autlagen verbunaen 
oder. insbesondere wenn die vorgesehene BeseItI
gungsmethode aus Umweltgrunden nicht akzeotlert 
werden kann. verwel.~ert werden. 
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.-irtrkei 10 

Für die Zwecke des Artikels 4 bedürtenaile :\nlagen 
oder Unternehmen. die die in Anhang 1I B ?enannten 
Maßnahmen durchführen. emer Gc:nenmlgung. 

~-irtrkel 11 

(I) L'nbeschadet der Richtlinte 78/319/EWG Jcs 
Rates vom 20. März 1978 über g!!tige uno getahrltche 
Abfalle n. zuletzt geändert durch die Akte über cien 
Beitntt Spaniens und Portugais. können von der 
Gc:nehmigungspilicht des Artikels 9 bzw. Arukels 10 
befreit werden: 

a) die Anlagen oder Unternehmen. die die Beseitigung 
ihrer eigenen Abfälle am Entstehungsort sIcher
steilen. 

und 

b) die Anlagen oder Unternehmen. -iie :\bfalle 
verwerten. 

Diese Befreiung gilt nur, 

wenn die zuständigen Behörden für die verschie
denen Arten von Tätigkeiten Jewelis allgememe 
Vorschriften zur Festlegung der Abfallarten und 
-mengen sowie der Bedingungen erlassen haben. 
unter denen die Tätigkeit von der Genenmlgungs
ptlicht befreit werden kann. 

uno 

wenn die Art oder Menge der Abtalle und die 
Vertahren zu ihrer Beseitigung oder Verwertung so 
bescnaiten s1Od. daß die Bedingungen des Aruiceis 
~ emgehalten werden. 

(2) Die 10 Absatz I genannten .-\nlagen oder Unter
~ehmen mussen bei den zustandigen Behörden 
gemeldet sein. 

:3) Die ~fitgliedstaaten untemchten cle KommIS
sion uber die gemau Absatz I criassenen aligememen 
Vorschntren. 

n :\BI. Nr. L 84 vom 31. 3. 1978. S. -, 

.-irtrktl 1:' 

Die :\nlagen oder Unternehmen. die gewerbsmät3ig 
:\bfälle c:insammeln oder befördern oder die tür die 
Beseitigung oder Verwertung von :\bfällen rür andere 
,oreen ~I Händler oder Makle;). mussen bel den zustan
dlg~n Bc:hörden gemeldet sem. sotern sie keine 
Gcnenmlgung benougen. 

.-irrzk.I 13 

Die Anluen oder Unternehmen. die die 10 den Arti
keln " bis 12 genannten Maßnahmen curchttihren. 
werden von den zuständigen Behörden rc:.geimat3ig 
3ngemessen uberpruit. 

.1rfzkeL 14 

Die in den Arukeln ':I und 10 genannten :\nlagen oder 
Unternehmen 

führen ein Register. in dem hinsichtlich der 
:\bfalle nacn :\~hang I sowIe der Vorgange nach J 
:\nhang 11 :\ oder II B die Menl!e. die Art. der 
Urspru;g und - gegeoenentalls ~ die BestIm
mung. die H:iutigkeit des Einsammelns und das 
Beförderungsmittel der :\bfälle sowie die Art ihrer 
Behandlung verzeIchnet werden; 

teilen diese Angaben den in Artikel 6 genannten 
zuscandigen Behorden auf Anfrage mit. 

Oie Mitgliedstaaten können auch von den Erzeugern 
verlangen. den Besummungen dieses Artikels nachzu
kommen. 

Gemäß dem Verursacherpnnzip sind die Kosten für 
die Beseitigung der Abfälle zu tragen von 

- dem Abfallbesitzer. der seine Abfälle einem 
Sammeiunternehmen oder einem Unternehmen 
im Sinne des Artikels 9 übergibt, und/oder 

- den früheren Besitzern oder dem Hersteller des 
Erzeugnisses. von dem die Abfälle herrühren. 

Artrkel 16 

( I ) :\lle drei Jahre und c:rstmals am I. :\pril 1995 
übermitteln die Mitgliedstaaten der KommiSSIon einen 
Bericht über die Maßnahmen zur Durchführung dieser 
Richtlinie. Dieser Bericht wICd auf der Grundlage eines 
Fragebogens erstellt. der nach dem Verfahren des Arti
kels 18 ausgearbeitet wird und den die Kommission 
den ~fitgliedstaaten sechs Monate vor dem obener
wähnten Datum übermittelt. 
~ 

(2) :\uf der Grundlage der in Absatz I genannten 
Berichte veröffentlicht die Kommission alle drei Jahre 
und erstmals am I. :\pril 1996 einen GesamtDericht. 

.1rtrici 17 

Die zur Anpassung der Anhange an den wlssenschalt
lichen und technischen FortSchntt noewendigen Ande
rungen werden nach dem Verfahren des Artikels 18 
erlassen. 

.-irtikel 18 

Die Kommission wird von einem Ausschuß unter
;!utzt. der Sich aus Vertretern der Mitgltedstaaten 
zusammensetzt und in dem der Vertreter der KommIS
sion den VOrsItz führt. 

Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem 
:\usschut3 einen Entwurt der zu treffenden 
\1allnahmen. Der Ausschuß gibt seine Stellungnahme 
zu diesem Entwurf innerhalb einer Frist ab. die der 
Vorsitzende unter Berücksichtigung der Dringlichkeit 
der betreffenden Frage festsetzen kann. Die Stellung-
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nahme wIrd mIt der ~fehrhelC abgegeoen. jle 10 

Artikel 148 Absatz 2 des Vertrages tür die :\nnahme 
der vom Rat auf Vorschla~ der KommiSSion zu 
fassenden Beschlüsse vorgesehen IS[. Bei der :\bstlm
mung im Ausschuß werden die Stimmen der Vertreter 
der Mitgliedstaaten gemaß dem vorgenannten :\rtIkel 
gewogen. Der VorsItZende nimme an der :\bstlmmunl! 
nicht teil. . 

Die Kommission erläßt die beabslchtuHen 
Maßnahmen. wenn sie mit der Stellungnahme des 
Ausschusses übereinsCImmen. 

Stimmen die beabsichtigten Maßnahmen mit der Stel
lungnahme des Ausschusses nicht überelO oder lie!!C 
keine Stellungnahme vor. so unterbreitet die Komml;
sion dem Rat unverzüglich einen Vorschlag für die zu 
treffenden Maßnahmen. Der Rat beschliet3t mit quali
fizierter Mehrheit. 

Hat der Rat nach Ablauf einer Frist von drei Monaten 
nach seiner Befassung keinen Beschluß geraut. so 
werden die vorgeschlagenen Maßnahmen von der 
Kommission erlassen.~ 

, Die Artikel 13. 14 und 15 werden Artikel 19. 20 und 
21. 

3. Die folgenden Anhänge werden aurl!enommen : 

QI 

,,-iNH"LVG I 

ABFALLGRUPPEN 

~achstehend nicht näher bescnnebene Produk
tions- oder Verbrauchsrücksrande 

Q2 ~icht den Normen encsorechende Produkte 

Q3 Produkte. bei denen das \·crtalldatum über
sennnen Ist 

Q4 Cnabsichtlich ausgebrachte oc er verlorene oder 
'.on einem sonstigen Zwiscr:enrail betroltene 
Produkte elOschlielllich s;imCllcher .:itotie. :\nla
getetle usw .. die bei einem soicnen Zwischentail 
:':onraminiert worden SIna 

Q5 fnfolge abSIchtlicher T;jtigkel!en kor.:.lmInlerte 
oder verschmutztc Storie IZ. b. Reinlgungsru\:k
stande. Yerpackungsmatenal. 3~halter USW.I 

Q6 \i ichrverwendbare Elemente ':. B. \ erbr:llI\:nte 
Battenen. Katalvsatoren USW.I 

Q7 L'nverwendbar geworaene Starte Iz. B. kont~ml' 
OIerte Säuren. Losungsmlttci. Hjrrcs~jzL' lISW.1 

Q8 Rückstände aus industriellen \·ertahren IZ. B. 
Schlacken. Destillationsruckstanae USW.I 

Q9 Rückstände von Vertahren zur Bekamprun!! Jt:r 
Verunreinigung (z. B. G.lswascnschlamm. Lutt
iilterruckstand. wrbraucnte F:::er USW.I 

QIO 

Qll 

QI2 

Q13 

Bei maschIneller und spanender Formgebun 
anfallende Rückstande (z. B. Dreh- und Fds( 
späne usw.) 

Bei der Förderung und der :\utberel!un~ va 
Rohstoffen anfall~nde Rückstande IZ. B. Ir 
Bergbau. bei der Erdölförderung USW.I 

KontamlOierte Stoife 
verschmutztes 01 USW.I 

(;:. B. mIt per 

Stoife oder Produkte aller Art. deren \'erwer. 
dung gesetzlich verboten ist 

Q 14 Produkte. die vom Besitzer nicht oder nlch 
mehr verwendet werden (z. B. in der Landwirt 
schaft. den Haushaltungen. Büros. Verkaurs 
stellen. Werkstätten usw.) 

Q15 Kontaminierte Stoffe oder Produkte. die bei de: 
Sanierung von Böden anfallen 

QI6 Stoffe oder Produkte aller Art. die mcht eIne: 
der obenerwahnten Gruppen angehören. 

.-i.VHANG Il A 

BESEITIG UNGSVERF AHREN 

.VB: Dieser Anhang führt Beseitlgungsveriahren auto 
die 10 der Praxis angewanat werden. :\ach 
Artikel 4 müssen die Abfälle beseICilH werden. 
ohne daß die menschliche Gesundheit gerahrder 
wird und ohne daß Verfahren oder Methoden 
verwendet werden. weiche die ümwelt schädigen 
können. 

01 :\blagerungen 10 oder auf dem Bode~ Id. h. 
Depomen usw.l 

02 Behandlung Im Boden Iz. B. biologischer .-\bbau 
von ilüssigen oder schlammigen :\bfallen Im 
Erdreich usw.) 

03 \'eroressung (z. B. Verpressung pumorähiger 
::"bralle 10 Bohrlöcher. Salzdome oder naturitche 
Hohlräume .usw.1 

04 Oberrlächenaurbringung (z. B. :\bleitun~ rlüs
,;iger oder schlammIger .-\bfalle 10 Gruben. 
Teiche oder Lagunen usw.) 

05 

D6 

07 

DS 

SpeZIell angelegte Deponien IZ. B. Ablal!erung 
in ab.gedichteten. getrennten Rä.umen. die 
verschlossen und gegeneInander und gegen die 
L' mwelt Isoliert werden. USW.) 

Einieltung In elO Gewasser mit :\usnahme von 
.\Ieeren/Ozeanen 

Einleltun~ In ~Ieere/Ozeane ~Inschliel;lich 
Einbnngung In den Meeresböden 

ßjolo~ische Behandlung. die nicht an anderer 
Stelle" 10 diesem .. \nha~g beschneben ist uno 
durch die Endverbindungen .oder GemIscht: 
..:nestehen. die mit elOem der 10 diesem Anhanl! 
,Iurl!etuhrrcn Vt:rr:thren entsorgt werden 
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09 Chemlsch/phvslkalische Behandlung. die nIcht 
an anderer Stelle in diesem :'.nhang beschneben 
Ist und durch die EndverbIndungen oder 
·gemlsche entstehen. die mit einem Jer in 
diesem :\nhang beschrteoenen Vertahren 
~ntsorgt werden (z. B. Verdamoten. Trocknen. 
KalzinIeren. ;\leutralisieren .. :"ustallen uSW.1 

010 \'erbrennung an Land 

Oll \'erbrennung auf See 

012 Dauerlagerung (z. B. Lagerung von Behaltern In 
etnem Bergwerk usw.) 

013 Vermengung oder Vermischung vor Anwen· 
dung etnes der in diesem Anhang beschne
benen Verfahren 

014 Rekonditionierung vor Anwendung eines der in 
diesem Anhang beschriebenen Verrahren 

015 Lagerung bis zur Anwendung eines der In 
diesem Anhang bescr.nebenen Verrahren 
(Zwischenlagerung). ausgenommen zeirwetiige 
Lagerung - bis zum Einsammeln - auf dem 
Gelände - der Entstehung der :'.bfälle. 

.VB: 

RI 

R2 

R3 

R4 

R5 

1\6 

R7 

:LVHANG 1I B 

VERWERTUNGSVERFAHREN 

Dieser Anhang führt Verwerrungsvenahren JUi. 

jie In der Praxis angewanet werden. :'-lach 
:'.rtikel 4 müssen die Abfälle verwenet werden. 
ohne dau die menschliche Gesundheit gefährdet 
~nd ohne daß Verfahren oeer :-'lethoden 
'. erwendet werden. welche die L mweit schädigen 
!-;jnnen. 

Rückgewtnnung/Regenerierung \'on Lösemitteln 

\'erwerrung/ Rückgewinnung organIscher Srofie. 
Jie nicht ;Is Lös~mittel v;rwe~eet werden 

':erwertungt Rückgewinnung \'on ~letallen und 
\'Ietailverbindungen 

\'erwertungt Rückgewinnung anderer anor!?anl
,-:her Stoffe 

Regenerierung von Säuren oaer Basen 

'X'iedergewtnnung von Bestandteiien. die der 
Bekämptung der Verunreintgung dienen 

\'\'iedergewinnung von Kataivsatorenbestand
:.:t1en 

RS Altölraffination oder andere Wiederverwen
dungsmöglichkeiten von Altöl 

R9 Verwendung als Brennstotf (außer bei Oirektver
brennung) oder andere Mittel der EnergIeerzeu
gung 

RIO Autbringung aut den Boden zum Nutzen der 
Landwlrtschatt oder der Okologle. 
etnschließlich der Komposuerung und sonstiger 
biologischer Umwandlungsvertahren. mit 
Ausnahme der nach Artikel 2 Absatz 
Buchstabe b) Ziffer iii) ausgeschlossenen Abfälle 

RII Verwendung von Rückständen. die bei einem 
der unter. R 1 bis RIO aufgezählten Verrahren 
gewonnen werden 

RI2 Austausch von Abfällen. um sie einem der unter 
RI bis RII aufgezählten Verfahren zu unter
ziehen 

R 13 Ansammlung von Stoffen. die für eines der in 
diesem Anhang beschriebenen Verfahren vorge
sehen sind. ausgenommen zeirweilige Lagerung 
- bis zum Einsammeln - auf dem Gelände 
der Entstehung der Abfälle." 

.1rtikei 2 

( 1 ) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriiten. um dieser Richt
linie spätestens zum 1. April 1993 nachzukommen. Sie 
unternchten hiervon unverzüglich die KommiSSion. 

Wenn die Mitgliedstaaten Vorschriften nach Unterabsatz 
I erlassen. nehmen sie in den Vorschriften selbst oder 
durch einen HinweiS bei der amtiichen Veröffentlichung 
Jut diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regein die 
Einzelheiten der Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den 
Wortlaut der innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit. die 
sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet 
-:rla~en. 

.1rtikel 3 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten genchtet. 

Geschehen zu Brüsse! am 18. ~Iärz 1991. 

I", X,;men de.l Ralts 

Der Präsident 

:\. BODRY 

, 
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